
Ergänzte Schullau�ahnberatung mit Eignungsfeststellungsverfahren 

Wann? Was? Erklärung/Beachten! Erledigt 

2. Hj 

3. Klasse 

1) Thema!sche 

Elternversammlung  

 

Und 

 

2) Beratungsgespräch/LEG  

1) Vorstellung der versch. Schulformen als mögliche weiterführende 

Schulen  
+ Info zum Verfahren der Schullau1ahnempfehlung und des  

Eignungsfeststellungsverfahrens (bis 27.09.24)  

2) Nutzung des Kompetenzeinschätzungsbogens  

+ prognos!sche Voreinschätzung zur Schullau1ahnempfehlung 

 

Bis 18.10.24 Abfrage: Elternwunsch 

weiterführende Schule 

  

Bis 25.10.24 Rückmeldung der Grundschule Entspricht Elternwunsch = Schullau1ahnempfehlung 

oder ist Teilnahme am Eignungsfeststellungsverfahren 

notwendig/erforderlich? 

 

Bis 11.11.24 Rückmeldung  

Eignungsfeststellung 

Personensorgeberech!gte melden bei der Grundschule die Teilnahme 

des Kindes an der Eignungsfeststellung.  

 

Bis 15.11.24 Anmeldung beim LSCHA  Teilnehmende SuS werden von der Grundschule gemeldet.   

26.11.24 (Deutsch) 

27.11.24 Mathe) 

SchriDliche Leistungserhebung - Leistungserhebung an 2 aufeinanderfolgenden Tagen an der 

Grundschule 

- pro Fach 45 Minuten  

- Aufgaben landeszentral vorgegeben  

- Bewertung erfolgt durch Eignungsfeststellungskommission  

 

30.11.24 → Samstag 

(Deutsch + Mathe) 

Mündliche Leistungserhebung - am Gymnasium Philanthropinum 

- 2x 45 Minuten, in Form einer Unterrichtsstruktur 

- Aufgaben landeszentral vorgegeben  

- Durchführung und Bewertung erfolgt durch 

Eignungsfeststellungskommission 

 



30.11.24 Auswertung und Rückmeldung 

der Ergebnisse 

- Eignungsfeststellungskommission gibt Empfehlung für den weiteren 

Bildungsweg 

- Auswertungsgespräch mit Personensorgeberech!gten  

- Info an die entsprechenden Grundschulen der SuS 

 

Bis 08.01.25 Erstellung der  

Schullau1ahnempfehlung 

gemäß Terminplan zur Aufnahme 

in die weiterführende Schule  

Nutzung der Empfehlung der Eignungsfeststellungskommission für die 

Schullau1ahnempfehlung.  
 

 


